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Norm

MRK Art53

StPO §410

Rechtssatz

Eine bei der Sanktions4ndung unterlaufene Konventionsverletzung kann für die Strafbemessung (nur) dann relevant

sein, wenn durch sie die Beurteilung der Strafzumessungsschuld "o;enbar" beein<ußt, im besonderen die Annahme

eines ins Gewicht fallenden (zusätzlichen) Milderungsgrundes verhindert oder ein analog maßgebender

Erschwerungsgrund herangezogen wurde, der dem Veurteilten ohne die Konventionsverletzung nicht hätte angelastet

werden können.
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